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Kurzfassung

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Finanzen
Wirtschaft, Familie und Jugend
Verkehr, Innovation und Techologie

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung

Die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
die Förderbank des Bundes für unternehmensbezogene Wirtschafts-
förderungen, schöpfte den gesetzlich möglichen Haftungsrahmen von 
1 Mrd. EUR für Risikokapitalfi nanzierungen zu rund einem Drittel aus. 
Während im EU–Durchschnitt im Jahr 2007 rd. 0,58 % des BIP für Risi-
kokapitalfi nanzierungen zur Verfügung standen, erreichte Österreich mit 
rd. 259 Mill. EUR 0,05 % des BIP.

Prüfungsziele

Ein Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der Effi zienz von 
Venture Capital–Aktivitäten und von Teilbereichen der Organisa-
tion der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (AWS). Weiters sollte die Erreichung des in den Erläute-
rungen zum AWS–Gesetz angestrebten Einsparungsziels von 20 % 
der Kosten für die AWS (inkl. ERP–Fonds) gegenüber den vier Vor-
gängergesellschaften abgeschätzt werden. (TZ 1)

Haftungen für Risikokapitalfi nanzierungen

Die AWS ist die Förderbank des Bundes, deren gesetzliche Aufgabe 
die Vergabe und die Abwicklung von unternehmensbezogenen Wirt-
schaftsförderungen des Bundes sowie Finanzierungs– und Bera-
tungsleistungen umfasst. Der Markt für Risikokapitalfi nanzierungen 
war in Österreich im Vergleich zum EU–Durchschnitt noch deutlich 
unterentwickelt. (TZ 4, 8)

Wegen drohender, unerwarteter Verluste in der Größenordnung von 
bis zu 200 Mill. EUR verfügte der Aufsichtsrat der AWS im Novem-
ber 2005 einen Stopp von weiteren Haftungsübernahmen für Risiko-
kapitalfi nanzierungen. Unter anderem auch deshalb ging der Anteil 
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von Venture Capital–Finanzierungen in Österreich von 18,2 % aller 
Risikokapitalfi nanzierungen im Jahr 2003 auf 3,4 % im Jahr 2007 
zurück. (TZ 9)

Das höchste, im Zeitraum von 1996 bis Anfang 2008, gleichzeitig 
aushaftende Garantieobligo der AWS betrug rd. 331 Mill. EUR (2006). 
Demgegenüber betrug der gesetzlich mögliche Haftungsrahmen als 
die für die AWS gültige Obergrenze für die Vergabe von Kapitalga-
rantien gemäß § 14 Garantiegesetz anfänglich 727 Mill. EUR und 
ab 2004  1 Mrd. EUR. (TZ 10)

Kapitalgarantien

Im Regelwerk der AWS für die Vergabe von Kapitalgarantien an Risi-
kokapitalfonds fehlten detaillierte Kriterienkataloge für die Beurtei-
lung des Fondsmanagements. Die Investitionsentscheidungen ein-
zelner, von AWS–Kapitalgarantien besicherter Fonds waren zum 
Teil betriebswirtschaftlich nicht ausreichend abgesichert. Das BMF 
traf im Rahmen der 2007 neu festgelegten Richtlinienkompetenz 
zur Regelung von Kapitalgarantien noch keine eigenen Maßnahmen 
zur Behebung der bestehenden Regelungsdefi zite. (TZ 11)

Die Kapitalgarantien der AWS bei Frühphasenfonds wiesen insbe-
sondere aufgrund der deutlich negativen durchschnittlichen Ren-
dite (– 7,1 % von 1999 bis 2006) bei den Fonds mit einer Garan-
tiequote der AWS von 100 % des Fondsvolumens Verluste auf. Bei 
Spätphasenfonds lag die bis 2006 erzielte durchschnittliche Ren-
dite (5,9 %) unter dem europäischen Durchschnitt von 7,8 %. Bei 
den Fonds mit einer Garantiequote der AWS von 100 % des Fonds-
volumens fehlte den Investoren und Fondsmanagern ein wichtiger 
Anreiz für wirtschaftlich effi zientes Handeln bei der Führung der 
Fonds. (TZ 12)

Schadloshaltung des Bundes

Bei vorsichtiger Bewertung des gesamten Kapitalgarantieportfo-
lios könnte die AWS bis zum Ablauf der letzten, bisher übernom-
menen Garantien im Jahr 2016 einen Schadloshaltungsbedarf in 
Höhe von rd. 50 Mill. EUR aufweisen. Ein wesentlicher Anteil der 
voraussichtlichen Schadenszahlungen war dabei auf Kapitalgaran-
tien für Frühphasenfonds mit einer Garantiequote von 100 % des 
Fondsvolumens zurückzuführen. (TZ 13)

Kurzfassung
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Mitwirkungsrechte des Bundes

Die gemeinsame Zuständigkeit des damaligen Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit und des Bundesministers für Verkehr, Innova-
tion und Technologie gegenüber der AWS und der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) bot den Vorteil, einen 
gemeinsamen Eigentümerwillen im Wirtschafts– und Forschungs-
förderungsbereich formulieren zu können. Allerdings traten bei der 
operativen Umsetzung Abstimmungsprobleme auf. (TZ 6, 7)

Die AWS verfügte zwischen 2007 und Mitte 2008 über kein gültiges 
Mehrjahresprogramm, das als strategisches Instrument zur Steue-
rung der Geschäftspolitik der AWS durch die Eigentümer dienen 
sollte. Damit fehlte eine Grundlage für die Messung der Zielerrei-
chung, der Effi zienz und der Wirksamkeit der unternehmensbezo-
genen Wirtschaftsförderung. (TZ 7)

Förderungsleistungen

Die AWS wickelte von 2003 bis 2007 jährlich zwischen 4.679 (2003) 
und 5.895 (2005) Förderungsfälle mit einer Förderungsleistung zwi-
schen 391 Mill. EUR (2003) und 494 Mill. EUR (2006) ab. (TZ 5)

Die fast ausschließliche Verwendung von Leistungsindikatoren (Fall-
zahlen, Förderungsvolumina usw.) eignete sich nur bedingt zur 
Messung der Zielerreichung und zur zielgerichteten Steuerung des 
Förderungsportfolios. Die Aussagekraft der Kennzahl „gesicherte 
Arbeitsplätze“ war gering. (TZ 14, 15)

Organisation

Die Finanzierungsgarantie–Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(FGG), die BÜRGES Förderungsbank Gesellschaft m.b.H. (BÜRGES) 
und die Innovationsagentur Gesellschaft m.b.H. wurden 2001 bzw. 
2003 zur AWS verschmolzen. Weiters wurde der ERP–Fonds mit 
der AWS organisatorisch verschränkt. (TZ 3)

Entgegen eigenen Angaben konnten AWS und ERP–Fonds gemein-
sam das laut den Erläuterungen zum AWS–Gesetz angepeilte Einspa-
rungsziel von 20 % der Kosten bis zum Jahr 2005 nicht erreichen; 
sie erzielten lediglich Kosteneinsparungen von 15,9 %. Für die Fol-
gejahre nahm die AWS keinen Kostenvergleich mehr vor. (TZ 16)

Kurzfassung Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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Das Prinzip des One–stop–shops war noch nicht zufriedenstellend 
verwirklicht. Die Struktur der Homepage der AWS war verbesse-
rungswürdig. (TZ 17)

Die Bürofl äche inkl. Nebenfl ächen war mit 32 m2 pro Mitarbei-
ter großzügig bemessen. Bei einer Reduktion der Bürofl äche auf 
rd. 20 m2 wären Einsparungen von über 370.000 EUR jährlich mög-
lich. (TZ 18)

Die AWS betrieb im überprüften Zeitraum zwei inländische und drei 
ausländische Außenstellen. Für die Einrichtung und den Betrieb von 
Außenstellen fehlte eine durchgängige Strategie. (TZ 19)

IT–Systeme

Für die Neuentwicklung eines IT–Systems zur Förderungsabwick-
lung fi elen bis Juni 2008 Kosten von 2,10 Mill. EUR an. Der AWS 
gelang es seit Projektbeginn Ende 2004 nicht, die geplante Soft-
warelösung zu realisieren. (TZ 20, 21)

Die AWS setzte im Rahmen des IT–Projekts externe Berater ein. Die 
Kosten für die Beratungsleistungen betrugen in den Jahren 2005 
und 2006 rd. 370.000 EUR. Die Beauftragung erfolgte ohne Einho-
lung von Vergleichsangeboten. (TZ 22)

Bei der Umsetzung eines neuen und einheitlichen Ratingverfah-
rens traten Verzögerungen auf. Die Risikoklassifi zierungsverfahren 
erfolgten zur Zeit der Gebarungsüberprüfung weiterhin nach den 
unterschiedlich ausgestalteten, standardisierten Beurteilungs– und 
Entscheidungskriterien der Vorgängergesellschaften. (TZ 23)

Kurzfassung
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Kurzfassung Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Kenndaten der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Rechtsform

Eigentümer

Rechtsgrundlage

Unternehmens-
gegenstand

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

100 % Republik Österreich (je 50 % vertreten durch 
BMWA (nunmehr BMWFJ) und BMVIT)

Austria Wirtschaftsservice–Errichtungsgesetz (AWS–Gesetz),
BGBl. I Nr. 130/2002

Vergabe und Abwicklung von unternehmensbezogenen 
Wirtschaftsförderungen des Bundes sowie Erbringung sonstiger, 
im öffentlichen Interesse liegender Finanzierungs– und 
Beratungsleistungen zur Unterstützung der Wirtschaft

Gebarung 2003 2004 2005 2006 2007 2008

in Mill. EUR

Bilanzsumme 137,56 128,92 123,45 123,02 128,20 111,91
Gezeichnetes Stammkapital 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80
Eigenmittel 48,79 42,77 24,19 23,83 23,50 23,49
Eventualverbindlichkeiten 1.544,60 1.575,79 1.525,27 1.574,69 1.478,18 1.358,68
Personalaufwand 10,74 10,70 10,75 11,69 12,20 12,31
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit – 13,81 – 5,80 – 18,55 – 0,31 – 0,34 —
Jahresgewinn/–verlust — 0,03 — — – 0,04 —

Anzahl
Gesamthaftungen 
per 31. Dezember 9.474 8.802 8.071 7.120 6.881 6.297
Mitarbeiterstand jeweils 
zum 31. Dezember (in VBÄ) 141 134 130 143 147 148
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 1 Der RH überprüfte von April bis Juni 2008 die Gebarung der Aus-
tria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(AWS). Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der Effi zienz von 
Venture Capital–Aktivitäten und von Teilbereichen der Organi-
sation der AWS. Weiters sollte die Erreichung des in den Erläute-
rungen zum Austria Wirtschaftsservice–Errichtungsgesetz (AWS–
Gesetz) angestrebten Einsparungsziels von 20 % der Kosten für die 
AWS (inkl. ERP–Fonds) gegenüber den vier Vorgängergesellschaften 
abgeschätzt werden.

Die Gebarungsüberprüfung umfasste mit den Jahren 2003 bis 2007 
den Zeitraum nach der Gründung der AWS, wobei auch wesentliche 
Entwicklungen des Jahres 2008 berücksichtigt wurden.

Zu dem im Februar 2009 übermittelten Prüfungsergebnis nahm die 
AWS im März 2009 Stellung. Das BMF und das BMWFJ übermittelten 
ihre Stellungnahmen im Mai 2009. Die Stellungnahme des BMVIT 
langte im Juni 2009 im RH ein. Der RH erstattete seine Gegenäuße-
rungen im Juli 2009.

 2 Zunächst werden im Bericht verwendete Begriffe erläutert:

ERP–Fonds

Gemäß AWS–Gesetz ist der European Recovery Program–Fonds (ERP–
Fonds) — obwohl eine eigenständige Unternehmung — organisato-
risch mit der AWS verschränkt und wird in Personalunion von den 
Geschäftsführern der AWS geführt.

Private Equity

Private Equity ist aus volkswirtschaftlicher Sicht ein wichtiges Finan-
zierungsinstrument zur Ausbildung von umsatz– und ertragsstarken 
Unternehmen. Es konzentriert sich — zum Unterschied vom auf die 
Frühphase eines Unternehmens fokussierten Venture Capital — auf 
die Bedürfnisse von Unternehmen in nachfolgenden, späteren Ent-
wicklungsphasen und ermöglicht beispielsweise die Finanzierung von 
Expansionsbestrebungen und Sanierungen sowie von notwendigen 
Investitionen zur Vorbereitung von Börsegängen bzw. Unternehmens-
verkäufen.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Glossar
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Schadloshaltung des Bundes

Das BMF war vertraglich verpfl ichtet, die AWS für Schadensfälle aus 
Unternehmensförderungen, die gemäß §§ 1, 11 und 14 Garantiege-
setz 1977 und gemäß § 7 KMU–Förderungsgesetz übernommen wur-
den, schadlos zu halten. Die Schadloshaltung trat erst nach Aufl ösung 
der Rücklage für Förderaktivitäten und Kapitalgarantien in Kraft.

Venture Capital

Mit der Bereitstellung von Risikokapital in der Frühphase eines Unter-
nehmens, dem so genannten Venture Capital, sind Risikokapitalgeber 
bereit, im Gegenzug zu höheren Renditeversprechen die entstehenden 
Risiken zu übernehmen. Die hohen Renditeerwartungen der Risikokapi-
talgeber erzwingen dabei eine besondere Konzentration auf innovative 
Unternehmen. Venture Capital fördert daher vor allem das Wachstum 
von jungen, technologisch innovativen Unternehmen mit überdurch-
schnittlich hohem Umsatz– und Beschäftigungswachstum.

 3 Die Errichtung der AWS als Spezialbank für Förderungen des Bundes 
erfolgte durch die Zusammenführung von vier Gesellschaften.

Die Finanzierungsgarantie–Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(FGG) und die BÜRGES Förderungsbank Gesellschaft m.b.H. (BÜRGES) 
wurden gemäß Art. I des AWS–Gesetzes mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2001 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge und die Innovations-
agentur Gesellschaft m.b.H. mit 1. Jänner 2003 auf die AWS ver-
schmolzen. Weiters wurde der ERP–Fonds organisatorisch mit der 
AWS verschränkt.

Die Geschäftsanteile der AWS standen im Eigentum des Bundes. Bis 
Mitte 2007 übte der Bundesminister für Finanzen die Gesellschafter-
rechte aus, danach gingen die Rechte je zur Hälfte auf den damaligen 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (nunmehr Bundesminister 
für Wirtschaft, Familie und Jugend) und auf den Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie über.

Governance

Errichtung der AWS

Glossar Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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 4 Die gesetzlichen Aufgaben der AWS umfassten die Vergabe und die 
Abwicklung von unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderungen des 
Bundes unter Beachtung der Vorschriften des Europäischen Beihilfen-
rechts. Sie waren im Garantiegesetz 1977 und im KMU–Förderungs-
gesetz geregelt. Darüber hinaus erbrachte die AWS sonstige im öffent-
lichen Interesse liegende Finanzierungs– und Beratungsleistungen.

Mit der Forschungs– und Wirtschaftsförderungsrechtsnovelle 2007 
wurde der AWS die Richtlinienkompetenz für die Garantievergaben 
nach dem Garantiegesetz 1977, die sie bisher mit Zustimmung des BMF 
ausgeübt hatte, entzogen und direkt dem BMF übertragen. Damit ver-
bunden war auch der Verlust des Initiativrechtes der AWS sowohl zur 
Erlassung als auch zur Abänderung dieser Richtlinien.

Für die Richtlinienerlassung nach dem KMU–Förderungsgesetz war 
das damalige BMWA (nunmehr BMWFJ) zuständig. Es hatte dabei das 
Einvernehmen mit dem BMF herzustellen.

 5 Die AWS unterstützte österreichische Unternehmen durch Förderungen 
in Form von Zuschüssen, Haftungen, Garantien, Darlehen und Ser-
viceleistungen. Die Anzahl der Förderungsfälle und die Förderungs-
leistung wurden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Aufgaben und Leis-
tungen der AWS

Governance

Tabelle 1: Leistungen der AWS pro Jahr

2003 2004 2005 2006 2007

Förderungsfälle Anzahl

Zuschüsse 2.699 3.215 3.075 3.276 3.180
Haftungen, Garantien 1.103 1.126 1.054 980 1.020
Darlehen 7 6 12 15 –
Serviceleistungen 870 955 1.754 1.110 1.133
Summe 4.679 5.302 5.895 5.381 5.333

Förderungsleistung in Mill. EUR

Zuschüsse 29 35 33 67 33
Haftungen, Garantien 356 357 392 409 434
Darlehen 3 3 16 13 –
Serviceleistungen 3 7 5 5 7
Summe 391 402 446 494 474
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In den Jahren 2003 bis 2007 wurden jährlich insgesamt zwischen 
4.679 (2003) und 5.895 (2005) Förderungszusagen mit einer Förde-
rungsleistung zwischen 391 Mill. EUR (2003) und 494 Mill. EUR (2006) 
abgewickelt. Mehr als die Hälfte der Förderungszusagen bezogen sich 
auf Zuschüsse, wobei der Großteil der Förderungsleistung auf den 
Bereich Haftungen und Garantien entfi el. Der Anstieg der vergebenen 
Zuschüsse im Jahr 2006 auf 67 Mill. EUR stand mit der Förderung von 
einigen großen Projekten in Zusammenhang.

 6.1 Der damalige Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (nunmehr 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend) und der Bundes-
minister für Verkehr, Innovation und Technologie übten ihre Gesell-
schafterrechte neben der AWS auch bei der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) aus. Dadurch sollte eine 
verstärkte Koordination des Eigentümerwillens zwischen dem Wirt-
schafts– und Forschungsförderungsbereich hergestellt werden.

 6.2 Die gemeinsame Zuständigkeit zweier Bundesminister bot den Vor-
teil, einen gemeinsamen Eigentümerwillen im Wirtschafts– und For-
schungsförderungsbereich gegenüber der AWS formulieren zu kön-
nen.

 6.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei die gemeinsame Ausrichtung der 
Wirtschafts– und Forschungsförderungsaktivitäten nicht zuletzt in den 
jeweils mit beiden Eigentümerressorts abgestimmten Mehrjahrespla-
nungen der Gesellschaften zum Tragen gekommen.

 7.1 Die AWS war gemäß § 5 AWS–Gesetz verpfl ichtet, ein Mehrjahres-
programm vorzulegen. Darin waren die Schwerpunkte der unterneh-
mensbezogenen Wirtschaftsförderung, die einzelnen Maßnahmen sowie 
deren Ziele und Instrumente darzustellen. Das Mehrjahresprogramm 
war als strategisches Instrument zur Steuerung der Geschäftspolitik 
der AWS vorgesehen.

Dabei waren Indikatoren festzulegen, anhand derer die Zielerreichung 
gemessen und die Effi zienz und Wirksamkeit der Programme, Maß-
nahmen und Instrumente der unternehmensbezogenen Wirtschafts-
förderung evaluiert werden sollten.

Im Oktober 2002 beauftragte der damalige Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen 
die AWS mit der Erstellung eines Mehrjahresprogramms und gab die 
förderungspolitischen Schwerpunkte des Bundes vor.

Mitwirkungsrechte 
des Bundes

Mehrjahrespro-
gramme der AWS

Governance Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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Auf Grundlage dieser Vorgaben erstellte die AWS ein Jahresprogramm 
für 2003. Weiters erstellte sie ein Mehrjahresprogramm für 2004 bis 
2006, das im April 2004 vom damaligen Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit und vom Bundesminister für Finanzen genehmigt wurde.

Ab 2007 verfügte die AWS über kein Mehrjahresprogramm. Wegen 
Abstimmungsproblemen zwischen der AWS, dem damaligen BMWA 
und dem BMVIT konnte erst im Mai 2008 wieder ein Entwurf für ein 
neues Mehrjahresprogramm vorgelegt werden.

Zu dem Entwurf des Mehrjahresprogramms 2008 bis 2010 gab der Auf-
sichtsrat im Mai 2008 eine positive Empfehlung ab, eine Genehmigung 
durch den damaligen Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und 
den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie war im 
Juni 2008 noch ausständig.

 7.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die AWS u.a. auch aufgrund von 
Abstimmungsproblemen zwischen 2007 und Mitte 2008 über kein gül-
tiges Mehrjahresprogramm verfügte. Damit fehlte eine Grundlage für 
die Messung der Zielerreichung, der Effi zienz und der Wirksamkeit der 
unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderung.

Er empfahl dem BMWFJ und dem BMVIT, die strategischen Zielset-
zungen der unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderung für die AWS 
jedenfalls noch vor Ablauf eines Mehrjahresprogramms schriftlich zu 
konkretisieren, um der AWS eine fortlaufende Mittelfristplanung zu 
ermöglichen.

 7.3 Laut Mitteilung der AWS hätten die Eigentümer das Mehrjahrespro-
gramm am 15. September 2008 genehmigt. Im Zuge der strategischen 
Neuausrichtung der AWS seien im November 2008 drei Programmma-
nager bestellt worden, welche die Programme der AWS im Hinblick auf 
das Mehrjahresprogramm der AWS überprüfen und die konzeptuellen 
Grundlagen für das nächste Mehrjahresprogramm erarbeiten sollen.

Laut Stellungnahme des BMWFJ sei es bei der Vorlage eines Mehrjah-
resprogramms der AWS ab 2007 insbesondere aus organisatorischen 
Gründen zu Zeitverzögerungen gekommen. Das BMWFJ werde aber 
künftig um Beschleunigung bei der Behandlung von Mehrjahrespro-
grammen bemüht sein.

Das BMVIT teilte mit, dass das damalige BMWA und das BMVIT zu 
den vorgelegten Varianten jeweils rasch eine gemeinsame Meinung 
gebildet hätten. Die Zeitverzögerung sei auf den übereinstimmenden 
Wunsch der beiden Bundesministerien an die Geschäftsführung der 

Governance
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AWS zurückzuführen, den Entwurf vom Juli 2007 hinsichtlich kon-
kreter Umsetzungsschritte und einer Auseinandersetzung mit verwand-
ten Akteuren wie der FFG weitgehend zu überarbeiten. 

 8.1 Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Lage am Markt für 
Risikokapitalfi nanzierungen in Österreich und in der EU:

Während im EU–Durchschnitt im Jahr 2007 rd. 0,58 % des BIP für 
Risikokapitalfi nanzierungen in Form von Venture Capital und Private 
Equity zur Verfügung standen, erreichte Österreich mit rd. 259 Mill. EUR 
0,05 % des BIP. Die mit Abstand stärkste Investorengruppe stellten 
mit 56,9 % die österreichischen Banken dar. Pensionsfonds waren die 
zweitstärkste Investorengruppe und brachten 2007  4,7 % des Risiko-
kapitals in Österreich auf. Der Rest verteilte sich auf Unternehmen, 
Dachfonds, Versicherungen, staatliche Stellen und Private.

Um die Entwicklung des österreichischen Risikokapitalmarkts zu för-
dern, übernahmen die AWS bzw. ihre Vorgängergesellschaften von 1996 
bis zum 1. Quartal 2008 über Kapitalgarantien Absicherungen von Ven-
ture Capital– und Private Equity–Fonds von insgesamt 686,4 Mill. EUR. 

Risikokapitalfi nanzie-
rungen in Österreich

Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Tabelle 2: Risikokapitalfi nanzierungen AWS, Österreich und EU

2003 2004 2005 2006 2007

in Mill. EUR

Aufbringung von Risikokapital in Österreich 164,0 122,0 216,7 279,1 258,7

in %

davon Venture Capital 18,2 8,8 13,1 4,2 3,4

in Mill. EUR

Garantieobligo der AWS 270,7 305,6 310,2 330,8 319,2
maximal möglicher Haftungsrahmen der AWS 727,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

in % des BIP

Risikokapital in Österreich 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05
Risikokapital im EU–Durchschnitt 0,29 0,35 0,42 0,60 0,58

Förderung von Risikokapital
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Im Jahr 2007 hatte die AWS aus diesem Titel noch Kapitalgarantien 
von rd. 319 Mill. EUR (Garantieobligo) offen, dies bei einem gesetz-
lich möglichen Garantierahmen für die Übernahme von Kapitalgaran-
tien für Risikokapitalfi nanzierungen von 1 Mrd. EUR.

Zur Belebung und Unterstützung des Risikokapitalmarkts war in Öster-
reich weiters der Europäische Investitionsfonds (EIF) per Septem-
ber 2007 mit insgesamt 70 Mill. EUR bei Venture Capital–Fonds und 
mit 27 Mill. EUR bei Private Equity–Fonds beteiligt.

 8.2 Der RH stellte fest, dass der Markt für Risikokapitalfi nanzierungen in 
Österreich — trotz der Aktivitäten von AWS und EIF — rd. 10 % des 
BIP–Anteils des EU–Durchschnitts erreichte.

 8.3 Die AWS teilte mit, dass sie mit dem Instrument der Kapitalgaran-
tien einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau eines Markts für Risiko-
kapitalfi nanzierungen in Österreich geleistet habe. Die teilweise man-
gelhafte Implementierung der Maßnahme in den ersten Jahren sei ab 
2002 schrittweise verbessert worden.

Aus Sicht des BMF sei der dargestellte direkte Zusammenhang zwischen 
der Begebung von Kapitalgarantien durch die AWS und dem Anteil der 
Risikokapitalfi nanzierung am BIP äußerst fraglich. Insgesamt biete der 
— international übliche — Indikator zur Messung der Risikokapitalfi -
nanzierung von Ländern als Anteil am BIP eine etwas eingeschränkte 
Sichtweise auf die Risikokapitalfi nanzierung, weil nur Risikokapital-
fi nanciers im jeweiligen Land hinzugerechnet würden.

Das BMWFJ merkte in seiner Stellungnahme die durchaus positive Ent-
wicklung der Risikofi nanzierung in Österreich an. Problematisch sei der 
geringe Anteil von Venture Capital bei der Kapitalerschließung (Fund-
raising), vor allem in Frühphaseninvestitionen. Mit der Einrichtung 
eines Mittelstandsfonds bei der AWS im Mai 2009 solle die Eigenka-
pitalfi nanzierung in Österreich neue Impulse bekommen. Der Mittel-
standsfonds sei im Konjunkturbelebungsgesetz 2008 vorgesehen und 
für die Jahre 2009 und 2010 mit je 40 Mill. EUR dotiert.

 8.4 Der RH stellte dem BMF gegenüber klar, dass er in seinen Feststel-
lungen von keinem direkten Zusammenhang zwischen Begebung von 
Kapitalgarantien und dem Anteil der Risikokapitalfi nanzierung am 
BIP ausging, jedoch eine positive Wechselwirkung zwischen Förde-
rung und Risikokapitalfi nanzierungen zugrunde legte.

Der RH hielt dem BMWFJ trotz der positiven Entwicklung der Risiko-
fi nanzierung, bezogen auf das nominelle Beteiligungskapital, den im 
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EU–Vergleich geringen Risikokapitalanteil in Österreich entgegen. Er 
hielt jedoch fest, dass die vorgesehenen Maßnahmen im Hinblick auf 
das Volumen und die inhaltliche Ausrichtung nicht ausreichen wer-
den, den BIP–Anteil Österreichs für Risikokapitalfi nanzierungen an 
den EU–Durchschnitt heranzuführen.

 9.1 Zur Finanzierung von jungen, innovativen Unternehmen können 
Bankkredite wegen fehlender Möglichkeiten der Besicherung sowie 
wegen noch fehlender Unternehmensgewinne zur Bedienung der Zins-
zahlungen häufi g nicht genutzt werden. Volkswirtschaftlich gesehen 
besteht dadurch die Gefahr, dass Geschäftsideen mit mittel– bis lang-
fristig guten Erfolgsaussichten nicht realisiert werden können. Risiko-
kapital für Frühphaseninvestments — d.h. Venture Capital — kann in 
einer solchen Situation helfen, allfällige Finanzierungslücken zu ver-
ringern.

Wie bereits erwähnt, hatten die AWS bzw. ihre Vorgängergesellschaften 
seit 1996 die Möglichkeit, Kapitalgarantien an Venture Capital–Fonds 
zu vergeben. Wegen Unklarheiten bezüglich der Bewertung der aushaf-
tenden Kapitalgarantien der AWS für Risikokapitalfonds und daraus 
drohender, nicht geplanter Verluste in der Größenordnung von bis zu 
200 Mill. EUR verfügte der Aufsichtsrat der AWS mit November 2005 
einen Stopp von weiteren Haftungsübernahmen. Bis Juni 2008 erfolgte 
daher keine Wiederaufnahme dieser Geschäfte, die AWS konnte in die-
ser Zeit lediglich die bestehenden Altverträge betreuen.

 9.2 Der RH wies auf den vom Aufsichtsrat der AWS im November 2005 
verfügten Stopp von neuen Haftungsübernahmen für Risikokapital und 
den in der Folge noch weiter verstärkten Rückgang der Venture Capi-
tal–Finanzierungen hin. Unter anderem auch deshalb ging der Anteil 
von Venture Capital–Finanzierungen in Österreich von 18,2 % aller 
Risikokapitalfi nanzierungen im Jahr 2003 auf 3,4 % in 2007 weiter 
zurück.

 9.3 Laut Stellungnahme des BMWFJ würden mittels Beteiligungs– und Risi-
kokapital fi nanzierte innovative Unternehmen ein wesentlich höheres 
Umsatz– und Beschäftigungswachstum aufweisen als jene ohne ver-
gleichbare Finanzierungen. Trotz ausgezeichneter Innovationsperfor-
mance liege Österreich beim Anteil von Beteiligungs– und Risikokapi-
tal an der Innovationsfi nanzierung im europäischen Schlussfeld.

Vor allem bei der Gründung und dem Aufbau junger innovativer tech-
nologieorientierter Unternehmen komme es in Österreich immer wie-
der zu gravierendem Marktversagen, weil diese durch hohes Risiko für 

Venture Capital–
Finanzierungen
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Investoren behaftet seien. Einzelne vom BMWFJ entwickelte und beauf-
tragte Initiativen hätten die Rahmenbedingungen für Beteiligungs– und 
Risikokapital in Österreich geringfügig verbessert.

 10.1 Von 1996 bis zum 1. Quartal 2008 vergaben die AWS bzw. ihre Vor-
gängergesellschaften Kapitalgarantien an zwölf Venture Capital–Fonds 
und an 17 Spätphasenfonds (insbesondere Private Equity). Diese AWS–
Kapitalgarantien kamen insgesamt 247 Frühphaseninvestments und 
275 Investments in spätere Phasen der Unternehmensentwicklung 
zugute.

Das höchste in diesem Zeitraum gleichzeitig aushaftende Garantie-
obligo der AWS betrug dabei rd. 331 Mill. EUR (2006). Demgegen-
über belief sich der gesetzlich mögliche Haftungsrahmen als die für 
die AWS gültige Obergrenze für die Vergabe von Kapitalgarantien 
gemäß § 14 Garantiegesetz anfänglich auf 727 Mill. EUR und ab 2004 
auf 1 Mrd. EUR.

 10.2 Der RH stellte fest, dass der gesetzlich mögliche Rahmen zur Abgabe 
von Kapitalgarantien zu rund einem Drittel ausgeschöpft wurde. Er 
empfahl der AWS, die Gründe dafür zu evaluieren und auf dieser 
Grundlage zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktkrise und auf-
grund der außerordentlichen wirtschaftspolitischen Bedeutung von 
Venture Capital für Österreich empfahl der RH dem BMF und der AWS, 
alle zweckdienlichen Möglichkeiten zur Förderung von Venture Capi-
tal–Finanzierungen unter Beachtung branchenspezifi scher Risikomaß-
stäbe auszu schöpfen.

 10.3 Laut Mitteilung der AWS sei im Zuge des Konjunkturbelebungsge-
setzes 2008 der Haftungsrahmen der AWS erhöht worden. Um die-
sen Rahmen nutzen zu können, seien gegenwärtig neue Produkte wie 
z.B. Unternehmensanleihen und Haftungen für Überbrückungs– und 
Betriebsmittelkredite in Planung.

Laut Stellungnahme des BMF seien die Kapitalgarantien als Impulspro-
gramm zum Aufbau einer österreichischen Venture–Capital–Szene ge-
plant und als marktkonformes Geschäft der AWS selbsttragend und 
ohne Förderungselement konzipiert gewesen.

Eines der ursprünglichen Ziele, nämlich den leistbaren Beitrag zum 
Aufbau eines österreichischen Venture Capital–Markts zu leisten, sei 
zwar erreicht worden, die bisherigen Erfahrungen mit diesem Instru-

Gesetzlicher Haf-
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ment hätten jedoch gezeigt, dass die gewählten Förderungsmodelle 
und –ansätze nicht geeignet gewesen seien, die angestrebten Zielset-
zungen effektiv und effi zient zu erreichen. Daher sei die Neuaufl age 
der Übernahme von Kapitalgarantien nicht Gegenstand des beschlos-
senen Konjunkturbelebungspakets 2008 und somit keine weiter zu ver-
folgende Maßnahme.

 10.4 Der RH hob dem BMF gegenüber die im Lichte des unterentwickelten, 
österreichischen Risikokapitalmarkts wirtschaftspolitische Bedeutung 
diesbezüglicher staatlicher Förderungsmaßnahmen hervor. Sollte das 
Instrument der Kapitalgarantien tatsächlich eingestellt werden, wären 
andere geeignete Instrumente zur Behebung der aufgezeigten Defi zite 
im Bereich der Risikokapitalfi nanzierung in Österreich vorzusehen. 

 11.1 Gemäß § 1 Abs. 3 Garantiegesetz 1977 hatten die AWS bzw. ihre Vor-
gängergesellschaften von 1996 bis zum Jahr 2007 die Kompetenz, im 
Einvernehmen mit dem BMF Richtlinien zur Vergabe von Kapitalgaran-
tien zu erlassen. Im November 1998 wurden die „Richtlinien Kapital-
garantien“ erstellt. Interne Richtlinien für die Vergabe von Kapitalga-
rantien für Risikokapitalfonds ergänzten dieses Regelwerk und regelten 
u.a. die maximale Garantiequote, die beiden Arten von Kapitalgaran-
tien, die Laufzeiten, die maximalen Volumina, Berichtspfl ichten sowie 
Gebühren und Entgelte. Den konkreten Einzelfall bestimmten schließ-
lich vertragliche Vereinbarungen mit dem jeweiligen Fonds bzw. dem 
Investor in einen Fonds.

Die Höhe der von der AWS zu veranschlagenden Entgelte für Kapi-
talgarantien an Risikokapitalfonds hing maßgeblich von der Qualität 
des jeweiligen Fondsmanagements ab. Detaillierte Kriterienkataloge für 
die Beurteilung des Fondsmanagements waren nicht vorhanden. Die 
Investitionsentscheidungen einzelner von AWS–Kapitalgarantien besi-
cherter Fonds waren zum Teil betriebswirtschaftlich nicht ausreichend 
abgesichert. Es fehlten beispielsweise Informationen zu Vertriebswe-
gen und Konkurrenten sowie aussagekräftige Businesspläne.

Im Jahr 2007 ging die Richtlinienkompetenz auf das BMF im Zusam-
menwirken mit dem damaligen BMWA und dem BMVIT über. Eine 
Neuregelung der „Richtlinien Kapitalgarantien“ durch das BMF erfolgte 
bis Juni 2008 jedoch nicht, obwohl diese Regelungsdefi zite aufwie-
sen.

 11.2 Der RH stellte fest, dass das BMF im Rahmen der 2007 neu festgelegten 
Richtlinienkompetenz zur Regelung von Kapitalgarantien noch keine 
eigenen Maßnahmen zur Behebung der bestehenden Regelungsdefi -

Regelwerk für AWS–
Kapitalgarantien
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zite getroffen hatte. Er empfahl dem BMF, diese Richtlinie umgehend 
zu erarbeiten.

Der RH kritisierte, dass bei der AWS zur Beurteilung des Fondsma-
nagements von Risikokapitalfonds als Grundlage für die Kalkulation 
der Entgelte für die Übernahme von Kapitalgarantien detaillierte Vor-
gaben fehlten. Diese wären umgehend in die entsprechenden Regel-
werke der AWS aufzunehmen. Weiters empfahl der RH der AWS, zur 
Sicherung der Qualität der einzelnen Investitionsentscheidungen der 
Fonds betriebswirtschaftliche Mindeststandards zur Investitionsbeur-
teilung festzuschreiben.

 11.3 Die AWS teilte mit, dass der letztgültige Richtlinienentwurf für die 
Kapitalgarantien mit Stand vom September 2008 vom BMF aufgrund 
des im Konjunkturbelebungsgesetz 2008 beschlossenen und bei der AWS 
einzurichtenden Mittelstandsfonds nicht mehr weiter verfolgt worden 
sei.

Laut Stellungnahme des BMF werde das Instrument der Kapitalga-
rantien in der derzeit geltenden Form im Zuge der generellen Richtli-
nienüberarbeitung und aufgrund der Vorschaurechnungen für die noch 
abzurechnenden Fonds, die mit einer AWS–Kapitalgarantie unterlegt 
sind, eingestellt werden.

 12.1 Zur Beurteilung der erzielten Rendite der AWS–Kapitalgarantien war 
eine gesonderte Betrachtung des Portfolios mit und ohne so genannte 
„100 %–Fonds“ notwendig. Mit „100 %–Fonds“ werden jene fünf Fonds 
bezeichnet, bei denen die AWS 100 % des gesamten Fondsvolumens 
garantierte. Die durchschnittliche, jährliche Rendite des Kapitalga-
rantieportfolios der AWS von 1999 bis 2006 im Vergleich zu jener für 
europäische Risikokapitalfonds stellte sich wie folgt dar:

Rendite der AWS–
Kapitalgarantien
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Aus der obigen Tabelle zeigt sich aufgrund der deutlich negativen Ren-
dite von – 7,1 % bei Frühphasenfonds mit „100 %–Fonds“ im AWS–
Portfolio, dass diese Kategorie an Kapitalgarantien die höchsten Ver-
luste hinnehmen musste. Demgegenüber konnten die europäischen 
Frühphasenfonds trotz des Platzens der so genannten „Internet–Blase“ 
im Jahr 2000 noch eine knapp positive Rendite von 0,1 % erzielen.

Bei Spätphasenfonds lag die bis 2006 erzielte Rendite des AWS–Port-
folios mit und ohne „100 %–Fonds“ deutlich näher am europäischen 
Durchschnitt.

 12.2 Die vor allem bei Frühphasenfonds deutlich verringerte Rendite des 
Kapitalgarantieportfolios der AWS war auf Verluste aus „100 %–Fonds“ 
zurückzuführen. Bei „100 %–Fonds“ fehlte Investoren und Fondsma-
nagern ein wichtiger Anreiz für wirtschaftlich effi zientes Handeln bei 
der Führung dieser Fonds.

Der RH empfahl der AWS daher, in Hinkunft keine Kapitalgarantien 
für 100 % des Fondsvolumens mehr abzugeben.

 13.1 Das BMF war nach dem Garantiegesetz 1977 und dem KMU–Förde-
rungsgesetz vertraglich verpfl ichtet, die AWS für Schadensfälle aus 
Unternehmensförderungen schadlos zu halten (Schadloshaltung).

In den „Richtlinien Kapitalgarantien“ war festgeschrieben, dass die 
Entgelte für Kapitalgarantien der AWS risiko– und aufwandsdeckend 
zu kalkulieren sind, so dass die Schadloshaltung des Bundes aus die-
sem Titel nicht in Anspruch genommen werden muss.

Trotz der bis zum Jahr 2006 leicht positiven Rendite des gesamten 
AWS–Risikokapitalportfolios von 0,4 % rechnete die AWS bis zum 
Ablauf der letzten, bisher übernommenen Garantien im Jahr 2016 mit 

Schadloshaltung des 
Bundes für AWS–
Kapitalgarantien
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Tabelle 3: Risikokapitalfonds; Renditevergleich von 1999 bis 2006

AWS–Portfolio mit 
„100 %–Fonds“

AWS–Portfolio ohne 
„100 %–Fonds“

Europäische 
Risikokapitalfonds

in %

Frühphasenfonds – 7,1 – 1,6 0,1
Spätphasenfonds 5,9 6,3 7,8
Risikokapitalfonds gesamt 0,4 4,0 —
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einer Inanspruchnahme der Schadloshaltung des Bun des durch die 
AWS in Höhe von rd. 50 Mill. EUR. Dieser Zuschussbedarf resultierte 
u.a. daraus, dass für die zu erwartende Inanspruchnahme von Kapital-
garantien keine Rücklagen bei der AWS mehr vorhanden waren und 
die vereinbarten Entgelte teilweise nicht kostendeckend bzw. teilweise 
fehlerhaft kalkuliert wurden. Überdies beeinfl usste auch das Platzen 
der so genannten „Internet–Blase“ das Ergebnis negativ.

 13.2 Der RH stellte fest, dass die AWS entgegen den „Richtlinien Kapital-
garantien“ einen Schadloshaltungsbedarf in Höhe von 50 Mill. EUR 
aufweisen könnte.

 13.3 Laut Stellungnahme der AWS seien die aus heutiger Sicht zu erwar-
tenden Netto–Garantieleistungen aus dem bestehenden Garantieport-
folie auf einige wenige Einzelengagements in der Anlaufphase dieses 
Instruments zurückzuführen. Weiters lägen die Garantieleistungen bei 
den Kapitalgarantien in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei den Kre-
ditbürgschaften.

Das BMF teilte mit, dass die Kapitalgarantien das angestrebte Ziel 
der Kostendeckung klar verfehlt hätten. Aufgrund der bisher geleiste-
ten Zahlungen und der seitens der AWS eingemeldeten Forecast–Rech-
nungen würden Schadloshaltungszahlungen des Bundes bzw. des BMF 
in Höhe von rd. 50 Mill. EUR für die Gesamtlaufzeit der ursprüng-
lichen Kapitalgarantien anfallen.

 14.1 Die AWS verwendete zur Messung der Zielerreichung in Bezug auf die 
gesetzten Schwerpunkte der unternehmensbezogenen Wirtschaftsför-
derung großteils Leistungsindikatoren, wie beispielsweise die Anzahl 
der Förderungen bzw. der geförderten Unternehmen, die Höhe der 
geförderten Investitions– bzw. Projektvolumina und die Anzahl der 
gesicherten bzw. neu geschaffenen Arbeitsplätze je Förderungspro-
gramm.

Im Rahmen eines Strategieprozesses und der Vorarbeiten zum Mehr-
jahresprogramm 2008 bis 2010 stellte die AWS Untersuchungen zur 
Bewertung und Steuerung ihres Portfolios von Förderungsaktivitäten 
und zur Messung und Beurteilung der erzielten Förderungswirkung 
an. Dabei legte sie bei der Erstellung der Programmdokumente für 
die Richtlinie gemäß KMU–Förderungsgesetz sowohl Indikatoren zur 
Leistungs– als auch zur Wirkungssteuerung fest, wie z.B. Erfolgs– 
und Wachstumsquoten, das Verhält nis der Projektgröße zur Finanzie-
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rungskraft oder der Unterstützungseffekt der Förderung auf betrieb-
licher Ebene.

 14.2 Nach Ansicht des RH eignete sich die in der Vergangenheit praktizierte, 
fast ausschließliche Verwendung von Leistungsindikatoren (Fallzahlen, 
Förderungsvolumina usw.) nur bedingt zur zielgerichteten Steuerung 
des Förderungsportfolios. Er empfahl der AWS, den im Entwurf des 
Mehrjahresprogramms 2008 bis 2010 eingeschlagenen Weg fortzufüh-
ren und unter zusätzlicher Verwendung von Wirkungsindikatoren auf 
Programmebene eine verbesserte Grundlage zur Bewertung und Steu-
erung der Förderungsleistung und –wirkung zu schaffen.

 14.3 Laut Stellungnahme des BMWFJ sehe das Mehrjahresprogramm 2008 
bis 2010 die Durchführung systematischer interner Evaluierungen stra-
tegisch bedeutender Programme vor. Ergänzend würden die Auftrag-
geber von Förderungsprogrammen in regelmäßigen Abständen externe 
Evaluierungen von Programmen, die von der AWS abgewickelt wer-
den, beauftragen. Zwischenzeitlich sei auch mit der Evaluierung und 
der Überprüfung einzelner Programme auf ihre Wirkungsmechanis-
men begonnen worden. Außerdem beschäftige sich eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus BMWFJ, BMVIT und AWS mit der Konzeption eines 
Rahmenvertrags, der ein Gerüst an Leistungs– und Wirkungsindika-
toren aufnehmen und dabei die Grundlagen für die Artikulierung eines 
gemeinsamen Eigentümerwillens schaffen solle.

 15.1 In ihrem Leistungsbericht 2007 wies die AWS rd. 10.000 durch För-
derungsmaßnahmen geschaffene und rd. 66.000 durch Förde-
rungsmaßnahmen gesicherte Arbeits plätze aus. Informationen über
 — durch Vergabe einer Förderung — neu geschaffene Arbeitsplätze 
erhielt die AWS meist vorab als Schätzung vom Förderungsnehmer. 
Eine Überprüfung dieser Schätzungen erfolgte nicht fl ächendeckend 
für alle Produkte.

Die Anzahl der aufgrund von Förderungen gesicherten Arbeitsplätze 
ergab sich aus dem Beschäftigtenstand vor der jeweiligen Durchfüh-
rung des Förderungsprojekts.

 15.2 Der RH schätzte die Aussagekraft der Kennzahl „gesicherte Arbeits-
plätze“ als gering ein, weil mit der Vergabe einer Förderung nicht zwin-
gend die Erhaltung aller vorhandenen Arbeitsplätze im Unternehmen 
des Förderungsnehmers verbunden sein muss. Er empfahl der AWS, 
aussagekräftige Kennzahlen zur Beurteilung der beschäftigungspoli-
tischen Wirkungen zu verwenden.

Leistungs- und Wirkungsindikatoren Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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 15.3 Laut Stellungnahme der AWS werde die tatsächliche Anzahl der 
geschaffenen Arbeitsplätze bei einzelnen Programmen im Rahmen der 
Förderungskontrolle überprüft. Eine fl ächendeckende Überprüfung der 
Angaben würde jedoch die Ressourcen der AWS überfordern. Gegen-
wärtig würden die Programme der AWS nach wissenschaftlichen Kri-
terien auf Basis einer Kundenbefragung evaluiert und auf ihre Wir-
kungsmechanismen überprüft. Darüber hinaus werde das Reporting 
neu aufgestellt. 

Das BMWFJ wies darauf hin, dass an der Neuausrichtung des Berichts-
wesens (Reporting) der AWS gearbeitet werde. In jedem Fall sei bei 
der Beurteilung der beschäftigungspolitischen Wirkungen auf die Ver-
tretbarkeit der damit verbundenen administrativen Kosten Bedacht zu 
nehmen.

 16.1 Laut den Erläuterungen zum AWS–Gesetz vom Jahr 2002 wurden im 
Zuge der Zusammenführung der vier Förderungseinrichtungen durch 
die Nutzung von Synergien im Verwaltungsbereich mittelfristig nach-
haltige Einsparungen bei der AWS und beim ERP–Fonds von insge-
samt rd. 20 % der Kosten als realisierbar angesehen.

In den Vereinbarungen zwischen der AWS und dem Bund vom Novem-
ber 2004 (damaliges BMWA) und vom März 2005 (BMF) verpfl ichtete 
sich die AWS, geeignete Maßnahmen zu setzen, um bis zum Jahr 2007 
den Verwaltungsaufwand für so genannte Stammaufgaben um 20 % 
zu reduzieren. Diese Stammaufgaben umfassten jene Tätigkeiten, die 
zum Zeit punkt der Zusammenführung der vier Förderungseinrich-
tungen ausgeübt wurden.

In einer Anlage zum Jahresabschluss 2005 stellte die AWS die Errei-
chung dieser Vorgabe in einer Tabelle abschließend dar. Davon leitete 
sich folgende Darstellung der Ist–Kosten der Stammaufgaben ab:

Organisation

Einsparungsziele
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Aufgrund des zum Teil schlechten Zustands der Mietobjekte der Vor-
gängergesellschaften der AWS und der damit verbundenen niedrigen 
Mieten sowie der kostenlosen Zurverfügungstellung von Räumlich-
keiten für den ERP–Fonds wurden zum Zwecke der Vergleichbarkeit 
marktkonforme Mieten in Höhe von 0,9 Mill. EUR ermittelt und der 
Vergleichsbasis für 2001 hinzugerechnet. Weiters enthielt die Ver-
gleichsbasis für 2001 Aufwendungen von rd. 1 Mill. EUR, die an Auf-
traggeber in gleicher Höhe weiterverrechnet wurden (durchlaufende 
Posten).

Laut den in der Tabelle dargestellten Berechnungen der AWS gingen 
die Gesamtkosten für die so genannten Stammaufgaben von AWS 
und ERP–Fonds von 2001 bis 2005 um 20,3 % zurück. Allerdings 
wurden die Kosten im Jahr 2005 ohne durchlaufende Posten darge-
stellt. Nach Abzug des Betrags von rd. 1 Mill. EUR aus durchlaufenden 
Posten von der Vergleichsbasis 2001 ergaben sich lediglich Einspa-
rungen von 15,9 %.

Da die AWS das 20 %–Einsparungsziel mit Ablauf des Jahres 2005 als 
erreicht ansah, nahm sie für die Folgejahre keine weitere Zuordnung 
der Kosten zu den einzelnen Stammaufgaben vor.

 16.2 Der RH stellte fest, dass die Vergleichsbasis im Jahr 2001 überhöht 
war, weil sie durchlaufende Posten enthielt, die — analog der Vor-
gangsweise im Jahr 2005 — nicht in die Kostenabrechnung einzube-
ziehen gewesen wären. Die AWS und der ERP–Fonds konnten damit 
das angepeilte Einsparungsziel von 20 % — entgegen ihren eigenen 
Angaben — bis zum Jahr 2005 nicht erreichen und erzielten lediglich 
Kosteneinsparungen von 15,9 %.

Organisation Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Tabelle 4: Ist–Kosten der Stammaufgaben von AWS und ERP–Fonds

2001 2005 Veränderung

in Mill. EUR in %

Personalkosten 13,1 12,4
Sachkosten 7,2 4,5
fi ktive Mieten 0,9 —
Summe 21,2 16,9 – 20,3
durchlaufende Posten – 1,1 —
Summe (ohne durchlaufende Posten) 20,1 16,9 – 15,9
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 16.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei die Vorgabe einer 20 %igen Ein-
sparung bei den Stammaufgaben wenig realistisch gewesen, insbeson-
dere angesichts der höheren Mietkosten und des erhöhten, in den ers-
ten Jahren nach der Gründung anfallenden Koordinierungsaufwands 
in einer großen Organisation.

 16.4 Der RH erwiderte dem BMVIT, dass das 20 %–Einsparungsziel Bestand-
teil der Erläuterungen zum AWS–Gesetz war. Der Zweck der Zusam-
menlegung der vier Förderungseinrichtungen lag darin, durch die Nut-
zung von Synergien im Verwaltungsbereich Kosten einzusparen und 
einen erhöhten Koordinationsaufwand zu vermeiden. Weiters wurde 
die Ausgangsbasis für den Kostenvergleich im Jahr 2001 um fi ktive 
Mietkosten in Höhe von rd. 1 Mill. EUR angehoben und somit ein Aus-
gleich für die höheren Mietkosten für das Bürogebäude in 1030 Wien 
geschaffen.

 17.1 Laut den Erläuterungen zum AWS–Gesetz bezweckt das Gesetz u.a. 
auch die Schaffung eines bürgerfreundlichen und serviceorientierten 
Kundencenters bzw. One–stop–shops. Damit sollten Synergien genutzt, 
Doppelgleisigkeiten bei den bestehenden Förderungsinstrumenten abge-
baut und den Förderungswerbern ein möglichst rascher und unbüro-
kratischer Zugang zu der für sie in Frage kommenden optimalen För-
derung ermöglicht werden.

Die AWS richtete ein Kundencenter ein, das aus einem Mitarbeiter 
bestand. Hier erfolgte eine telefonische oder persönliche Erstberatung 
und die Weitervermittlung der Förderungswerber an die zuständige 
Abteilung. Teilweise war der Kontakt mit mehreren Abteilungen bzw. 
Ansprechpartnern erforderlich.

Informationen über die angebotenen Förderungen fanden sich auf der 
Homepage der AWS, wobei die Gestaltungsmöglichkeiten teilweise 
nicht voll ausgeschöpft waren.

 17.2 Der RH sah in der telefonischen Erstberatung das Prinzip des One–
stop–shops noch nicht zufriedenstellend verwirklicht, weil die Förde-
rungswerber nach dem Erstkontakt weiter an die zuständigen Stellen 
verwiesen wurden. Er empfahl der AWS, das Kundencenter und die 
Serviceleistungen im Sinne des vom Gesetzgeber angedachten Zwecks 
auszubauen. In diesem Zusammenhang wäre auch die Zweckmäßigkeit 
der Installation von Key–account–Managern zu überprüfen, so dass 
Förderungsnehmer im Sinne des „One–face–to–customer“ Gedankens 
von nur einem einzigen Ansprechpartner (Kundenberater) betreut wer-
den.

One–stop–shop–
Prinzip

Organisation
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Weiters empfahl der RH, die Gestaltung der Homepage stärker auf die 
Bedürfnisse von Förderungswerbern auszurichten (Erhöhung der Über-
sichtlichkeit und der Interaktivität) und als Informations– und Ser-
viceplattform in das Kundencenter einzubinden.

 17.3 Laut Stellungnahmen von AWS und BMWFJ seien das Kundencenter 
im Rahmen einer Organisationsreform ausgebaut und das Kundenbe-
raterteam verstärkt worden. In der Zwischenzeit werde die wesentliche 
Verantwortung der Kundenbetreuung von einer Leitungsperson wahr-
genommen. Darüber hinaus sei die Neuadaptierung der Homepage in 
Angriff genommen worden.

Das BMVIT unterstützte die Empfehlung hinsichtlich der Verbesserung 
des Kundencenters. Es wies aber auf die für die Umsetzung dieser Emp-
fehlung benötigten personellen und fi nanziellen Ressourcen hin.

 18.1 Aufgrund der notwendigen räumlichen Zusammenlegung der vier Vor-
gängergesellschaften mietete die AWS per 1. September 2003 Teile 
eines Bürogebäudes in 1030 Wien an. Die wertgesicherte Monatsmiete 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Höhe von rd. 85.000 EUR 
(ohne Umsatzsteuer) umfasste 7.295 m2 Bürofl äche inkl. Nebenfl ächen, 
904 m2 Lagerfl äche im Kellergeschoß und 30 Stellplätze in der Tiefga-
rage. Der ERP–Fonds wurde von der AWS mit den Kosten für die von 
ihm genutzten Räumlichkeiten belastet. Die Bürofl äche pro Mitarbei-
ter betrug Ende 2007 inkl. Nebenfl ächen, mit Ausnahme der Lager-
fl äche im Kellergeschoß, durchschnittlich rd. 32 m2. Demgegenüber 
betrug der vergleichbare Richtwert eines großen öffentlichen Unter-
nehmens1) 20 m2 je Mitarbeiter.

1) laut Leitbild für Büros in der ÖBB–Unternehmensgruppe

Die von der AWS zu bezahlende Monatsmiete für Bürofl ächen betrug 
bei Vertragsabschluss im Jahr 2003  10,46 EUR/m2, die durchschnitt-
liche Monatsmiete am Markt lag demgegenüber zum selben Zeitpunkt 
bei 11,20 EUR/m2.

Die AWS übernahm mit der Zusammenführung Mietverpfl ichtungen 
für die Standorte der Vorgängergesellschaften, die wegen vereinbarter 
Kündigungsverzichte zweier Vorgängergesellschafter zum Teil erst mit 
Ende 2006 gekündigt werden konnten. Dadurch erwuchsen der AWS 
im Zeitraum von 2004 bis 2006 fi nanzielle Belastungen in Höhe von 
rd. 1,24 Mill. EUR.

Mietverträge und 
Raumkosten
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 18.2 Der RH stellte fest, dass die vertraglich vereinbarte Miete für den 2003 
angemieteten, neuen Standort der AWS etwa dem damaligen, durch-
schnittlichen Marktpreis entsprach. Er erachtete jedoch die durch-
schnittliche Bürofl äche pro Mitarbeiter als sehr großzügig bemessen 
und empfahl der AWS, im Zuge einer Überarbeitung des Raumord-
nungskonzepts eine Reduktion der Mietfl äche anzustreben. Bei einer 
durchschnittlichen Bürofl äche von 20 m2 pro Mitarbeiter könnten Ein-
sparungen von über 370.000 EUR jährlich (inkl. ERP–Fonds) erzielt 
werden.

 18.3 Laut Stellungnahme der AWS habe die Geschäftsführung die Prüfung 
eines Standortwechsels initiiert, weil ein Umbau zur Verbesserung des 
Nutzungsverhältnisses nicht zu rentablen Kosten durchführbar wäre. 
Weiters werde die Möglichkeit geprüft, die Mietkosten durch Unter-
vermietung zu senken.

Das BMWFJ wies auf die zwischenzeitliche Überprüfung der Raum-
situation durch die AWS und auf die notwendigen, weit reichenden 
Umbaumaßnahmen zur Erreichung einer kostengünstigeren Struktur 
der Mietfl ächen hin. Darüber hinaus werde es Aufgabe der Geschäfts-
führung sein, die Flächennutzung weiter zu optimieren.

 18.4 Der RH anerkannte die Bemühungen der AWS zur Reduktion der Miet-
kosten. Für den Fall eines Standortwechsels wies er jedoch darauf hin, 
dass eine kostenmäßige Gesamtbetrachtung anzustellen wäre und die 
Umzugskosten ebenfalls zu berücksichtigen wären.

 19.1 Die AWS verfügte über folgende Außenstellen:

(1) Seit dem Jahr 1998 betrieb die AWS in Salzburg eine Außenstelle 
mit einem Mitarbeiter, dessen Aufgabe es in erster Linie war, ein ört-
liches Netzwerk aufzubauen sowie Salzburger Unternehmen im Hin-
blick auf die geeigneten Förderungsmaßnahmen zu beraten und zu 
unterstützen.

Das Land Salzburg übernahm auf Grundlage einer Kooperationsverein-
barung, gültig bis 31. Dezember 2009, die anfallenden Kosten für Per-
sonal und Infrastruktur. Die Marketingkosten trugen die Vertragspart-
ner zu gleichen Teilen, wobei ein Jahreslimit von maximal 20.000 EUR 
vereinbart wurde. Im Jahr 2007 beliefen sich die diesbezüglichen Aus-
gaben der AWS auf rd. 8.000 EUR.

(2) Im September 2007 richtete die AWS in Innsbruck eine weitere 
Außenstelle ein. Die Niederlassung wurde von einer Teilzeitkraft 

Außenstellen
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betreut, deren Verantwortungsbereich den Aufbau eines Netzwerks in 
Tirol und Vorarlberg und die Hilfestellung für örtliche Unternehmen 
in Bezug auf die Förderungspolitik umfasste. 

Gemäß Kooperationsvereinbarung mit dem Land Tirol über-
nahm die AWS bis 31. Dezember 2008 die Kosten für das Personal 
(2007: rd. 9.000 EUR) einschließlich Einschulung und laufender Betreu-
ung vor Ort sowie für IT–Ausstattung und Telefon. Das Land Tirol 
kam für die Einrichtung der Servicestelle und die laufenden Betriebs-
kosten auf.

Weder in Salzburg noch in Innsbruck erfolgten Abschlüsse von För-
derungsverträgen.

(3) Die AWS war durch einen Mitarbeiter des ERP–Fonds und eine 
Unterstützungskraft seit Mitte 2004 als nationales Förderungsinsti-
tut in Brüssel vertreten. Die Hauptaufgaben dieser Außenstelle lagen 
in der Absicherung der förderungspolitischen Interessen Österreichs 
und österreichischer Unternehmen und der Kooperation mit der Euro-
päischen Kommission vor allem im Bereich Know–how–Transfer und 
Benchmarking. Weiters standen der Ausbau eines Netzwerks und die 
Kooperation mit anderen Förderbanken im Mittelpunkt. Die Kosten von 
rd. 225.000 EUR (2007) für diese Niederlassung trug der ERP–Fonds.

(4) Weiters betrieb die AWS in Kooperation mit dem BMF im Bereich 
der internationalen Finanzinstitutionen eine Außenstelle in Washing-
ton. Das Betätigungsfeld lag vor allem in der Beteiligung an Studien 
und Projekten. Die AWS trug die Honorare von rd. 36.000 EUR jähr-
lich, die Kosten für die Infrastruktur übernahm das BMF. Ende 2007 
wurde die Zusammenarbeit mit dem BMF beendet und Mitte 2008 die 
Niederlassung in Washington aufgelassen.

(5) Im Juni 2007 entsandte die AWS eine Teilzeitkraft zur Betreibung 
einer Servicestelle nach Shanghai. Die Aufgaben umfassten den Auf-
bau und die Pfl ege eines Netzwerks mit chinesischen und österrei-
chischen Behörden und ausländischen Vertretungen vor allem im 
Hinblick auf den Patentschutz. Die Kosten für dieses Projekt (2007: 
rd. 40.000 EUR) wurden im Rahmen eines internationalen Innovati-
onsschutzprogramms vom damaligen BMWA gedeckt.

 19.2 Der RH erkannte keine durchgängige Strategie für die Einrichtung 
und den Betrieb von Außenstellen. Er regte gegenüber der AWS an, 
die Notwendigkeit der Außenstellen zu prüfen und diesbezüglich eine 
zielgerichtete Planung durchzuführen.

Organisation Austria Wirtschaftsservice 
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 19.3 Laut den Stellungnahmen der AWS, des BMWFJ und des BMVIT seien 
sämtliche Außenstellen mit Ausnahme von Salzburg, die aufgrund 
eines Kooperationsvertrags noch bis Ende 2009 aufrecht erhalten wer-
den müsse, geschlossen worden. Für die Zukunft bestehe das Ziel der 
AWS, mit den regionalen Unternehmen durch vermehrte Besuche in 
den Bundesländern sowie durch Veranstaltungen direkt in Kontakt zu 
treten.

 20.1 Durch die Zusammenlegung der vier Vorgängergesellschaften der AWS 
existierten für die operative Abwicklung der Förderungen vier ver-
schiedene IT–Systeme nebeneinander, die zum großen Teil nicht mehr 
den im Laufe der Jahre veränderten Anforderungen der AWS entspra-
chen.

Ende 2004 stellte die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat ein Konzept 
zur Entwicklung und Implementierung eines einheitlichen, unterneh-
mensweiten Förderungsabwicklungssystems vor. Aufgrund der Viel-
falt und Verschiedenheit der Produkte der AWS (Haftungen, Zuschüsse, 
Darlehen, Serviceleistungen) entschloss sich die AWS, eine eigene Soft-
warelösung programmieren zu lassen.

Im Juni 2005 beauftragte die AWS über Vermittlung eines dama-
ligen Eigentümervertreters im Aufsichtsrat ein IT–Dienstleistungsun-
ternehmen mit der Erstellung eines IT–Grobkonzepts. Da das Ende 
August 2005 vorgelegte IT–Grobkonzept nicht die Erwartungen der 
AWS erfüllte, beendete sie daraufhin die Zusammenarbeit mit dem 
beauftragten Unternehmen. Die Kosten für das Grobkonzept beliefen 
sich auf rd. 177.000 EUR.

 20.2 Der RH bemängelte den verlorenen Aufwand für das Grobkonzept. 
Nach seiner Ansicht hätte einer Entwicklung wesentlicher IT–Systeme 
ein AWS–interner Reorganisationsprozess zur Zusammenführung der 
bestehenden Altsysteme vorangehen sollen. Im Rahmen dessen wären 
— unabhängig von den bestehenden IT–Lösungen — die jeweiligen 
Kerngeschäftsprozesse zu analysieren, zu bereinigen und neu zu defi -
nieren gewesen.

Software zur 
Förderungsabwick-
lung – Phase 1
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 21.1 Nach dem Scheitern des Projekts in der ersten Phase beschloss die AWS 
im November 2005, die Erstellung eines Pfl ichtenhefts und die Ent-
wicklung einer Software zur Förderungsabwicklung im Rahmen eines 
zweistufi gen Verhandlungsverfahrens zu vergeben. Die eingegangenen 
Angebote erwiesen sich jedoch gegenüber dem von der AWS vorgese-
henen Betrag von rd. 2 Mill. EUR als mehrfach überhöht. Aus diesem 
Grund widerrief die AWS die Ausschreibung. Die Kosten für die Aus-
schreibung betrugen rd. 70.000 EUR.

Ende 2006 entschloss sich die AWS zur neuerlichen Zusammenarbeit 
mit dem Unternehmen, das bereits mit der Erstellung des IT–Grobkon-
zepts beauftragt worden war. Dies auch deshalb, weil dieses Unter-
nehmen zwischenzeitlich seine Geschäftspolitik neu ausgerichtet und 
auch die Zusammenarbeit mit für die Projektumsetzung wesentlichen 
IT–Dienstleistern intensiviert hatte. Die Beauftragung erfolgte form-
los per E–Mail ohne Vereinbarung von Terminen oder einer Gesamt-
auftragssumme. Ein schriftlicher Vertrag lag nicht vor. 

Nach rund eineinhalb Jahren war das Pfl ichtenheft noch nicht fer-
tig gestellt. Die Geschäftsführung der AWS bezifferte die bis Ende 
Juni 2008 angefallenen Gesamtkosten für das Projekt in einer Infor-
mation an den Aufsichtsrat mit rd. 2,10 Mill. EUR; diese setzten sich 
wie folgt zusammen:

 21.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass es der AWS seit Projektbeginn 
Ende 2004 nicht gelungen war, die geplante Softwarelösung zu rea-
lisieren bzw. das Pfl ichtenheft als Basis für die nachfolgende Umset-
zung fertig zu stellen.

Im Falle der Fortführung des Projekts empfahl der RH der AWS, nach 
Prüfung etwaiger Alternativen eine Redimensionierung vorzunehmen 
und in einer ersten Phase nur jene für die Umsetzung des Projekts abso-
lut notwendigen Arbeitspakete zu programmieren. Nach erfolgreichem 

Software zur 
Förderungsabwick-
lung – Phase 2
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Tabelle 5: IT–Projekt zur Förderungsabwicklung; Gesamtkosten

in 1.000 EUR
Vorleistungen (Analyse Altsysteme Hardware und Software) 84
Grobkonzept inkl. externer Evaluierung 182
Infrastruktur (Hardware und Beratung) 584
Ausschreibung 70
Beratung 2005 bis 2007 277
Pfl ichtenheft 899
Summe 2.096
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Abschluss und einer Testphase könnten dann in einer zweiten Phase 
Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen werden.

Weiters empfahl er, die Beauftragung externer Unternehmen jedenfalls 
schriftlich unter Vereinbarung eines Fixpreises vorzunehmen.

 21.3 Laut Stellungnahme der AWS sei das Softwareprojekt in seiner ursprüng-
lichen Form gestoppt worden. Die AWS und das BMWFJ teilten mit, 
dass das Pfl ichtenheft als Basis für die weitere Vorgangsweise bei der 
Etablierung einer Software zur Förderungsabwicklung in der AWS im 
August 2008 vorgelegen habe. Weiters sei in Abstimmung mit dem Auf-
sichtsrat ein IT–Experte für das Projektmanagement angestellt worden, 
der das Projekt nach einer Analyse der bestehenden Prozesse gegebe-
nenfalls in veränderter Form ab April 2009 fortführen solle. Für die 
Umsetzung des Projekts werde ein Fixbetrag basierend auf einer Kos-
ten–Nutzen–Analyse budgetiert.

Das BMVIT teilte mit, dass die AWS inzwischen ein striktes und auf 
schriftlichen Vereinbarungen basierendes Kostenmanagement für das 
Software–Paket führe.

 22.1 Die AWS setzte im Zuge der Erneuerung der IT–Infrastruktur und für 
das erwähnte Projekt zur Erstellung der Förderungsabwicklungssoft-
ware zahlreiche externe Berater ein. Diese wurden u.a. für folgende 
Tätigkeiten herangezogen:

— Bestandsaufnahme der Hardware
— Konzepterstellung für die Harmonisierung der IT–Landschaft
— Grobkonzept zur Neuerstellung einer Förderungssoftware
— Vorstudie zur IT–Infrastruktur und zum IT–Grobkonzept
— Fachliche Beratung zur Ausschreibung der
    Förderungsabwicklungssoftware
— Projektmanagement Förderungsabwicklungssoftware
— Fachliche Beratung der AWS–internen Arbeitsgruppen
— Leitung von Workshops, vorbereitende Arbeiten zum Pfl ichtenheft
— Evaluierung und Analyse des Projektstatus

Die Kosten für die Beratungsleistungen im Rahmen des IT–Projekts 
betrugen in den Jahren 2005 und 2006 rd. 370.000 EUR. Die AWS ord-
nete jedoch nur 180.000 EUR dieser Kosten dem IT–Projekt direkt zu, 
und zwar mit der Begründung, dass die restlichen Beratungsleistungen 
zum überwiegenden Teil für Themen der Betriebsorganisation erbracht 
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worden wären. Die Beauftragung der externen Berater erfolgte grund-
sätzlich ohne Einholung von Vergleichsangeboten.

 22.2 Der RH bemängelte den häufi gen Einsatz von externen Beratern und 
die daraus resultierenden hohen Beratungskosten. Er empfahl der AWS, 
künftig vor der Beauftragung externer Berater zu überprüfen, inwie-
weit die erforderlichen Leistungen von der AWS selbst durchgeführt 
werden können. Beratungskosten, die für das IT–Projekt entstanden 
sind, wären diesem auch zuzuordnen.

Weiters empfahl der RH, externe Beratungsleistungen nur nach Ein-
holung von Vergleichsangeboten zu beauftragen.

 23.1 Der RH hatte bereits im Rahmen seiner letzten Gebarungsüberprüfung 
der AWS im Jahr 2002 (veröffentlicht in Reihe Bund 2003/5) festge-
stellt, dass in der AWS noch keine Regelungen für ein einheitliches Risi-
koklassifi zierungsverfahren zur Beurteilung der Projektrisiken bestan-
den hatten. Die für die Risikoeinstufung maßgebliche wirtschaftliche 
Beurteilung von Geschäftsfällen war noch nach den früheren inter-
nen Richtlinien der BÜRGES und der FGG erfolgt.

Der RH hatte in seinem Vorbericht eine Vereinheitlichung und Ver-
feinerung der Risikoklassifi zierungsverfahren für erforderlich erach-
tet. Weiters hatte der RH den Aufbau eines Risikomanagementsystems 
empfohlen, um aus Risikogesichtspunkten Aussagen zur Entwicklung 
des Haftungsportfolios, zum Umfang und zur Entwicklung des Neuge-
schäfts und zu wesentlichen Haftungsentscheidungen treffen zu kön-
nen.

Die AWS entschied sich, für die Umsetzung des Risikomanagement-
systems ein elektronisches Ratingsystem (CreditRisk) von einer inter-
nationalen Ratingagentur anzukaufen.

Die Investitionskosten beliefen sich auf 1,77 Mill. EUR. Das System 
bestand aus mehreren branchen– bzw. unternehmensspezifi schen 
Modulen. Wahlweise sah die Vereinbarung den Erwerb eines Banken-
ratingmoduls in Höhe von 0,18 Mill. EUR für jene Banken, mit denen 
die AWS in geschäftlicher Beziehung stand, sowie den Abschluss eines 
Wartungsvertrags für vier Jahre über 0,30 Mill. EUR vor. Diese Ban-
ken waren überwiegend extern geratet.

Das neue Ratingverfahren stand zur Zeit der Gebarungsüberprü-
fung noch nicht in Verwendung. Die Risikoklassifi zierungsverfahren 
erfolgten weiterhin nach den standardisierten, unterschiedlich gestal-

Ratingsystem
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teten Beurteilungs– und Entscheidungskriterien der Vorgängergesell-
schaften.

 23.2 Der RH wies auf die lange zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung 
eines neuen und einheitlichen Ratingverfahrens hin.

Er hob die hohen Investitionskosten von 1,77 Mill. EUR kritisch her-
vor. Da die Kreditinstitute, mit denen die AWS in Geschäftsbeziehung 
stand, überwiegend über externe Ratings verfügten, empfahl er der 
AWS, auf die Anschaffung eines eigenen Bankenratingmoduls, das 
keinen zusätzlichen Informationswert zu den bestehenden Banken-
ratings verschafft, zu verzichten und somit geplante Ausgaben von 
0,18 Mill. EUR einzusparen.

Weiters regte er an, die Notwendigkeit eines vier Jahre laufenden War-
tungsvertrags zu hinterfragen.

 23.3 Laut den Stellungnahmen von AWS und BMWFJ seien wichtige 
unternehmensbezogene Module des einheitlichen Ratingsystems seit 
Ende 2008 im Echtbetrieb. Außerdem werde versucht, die Kosten für 
die Etablierung des Ratingsystems durch einen Verkauf der Dienstleis-
tung an Dritte zu minimieren.

Weiters teilte die AWS mit, dass das Bankenratingmodul nicht ange-
schafft werde.

 24 Die Vermögens– und Kapitalstruktur der AWS wies folgende, wesent-
liche Positionen auf:

Finanzwirtschaft
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Kapitalstruktur

Informationstechnologie



BMF BMWFJ BMVIT

Bund 2009/12 33

Die Bilanzsumme verringerte sich in den Jahren 2003 bis 2007 von 
137,56 Mill. EUR auf 128,20 Mill. EUR, die Eigenmittel gingen im 
selben Zeitraum um mehr als die Hälfte von 48,79 Mill. EUR auf 
23,50 Mill. EUR zurück. Die Reduktion der liquiden Mittel um fast 
ein Fünftel und des Anlagevermögens um rund ein Drittel im Zeit-
raum 2003 bis 2007 war in erster Linie auf die Aufl ösung der Rück-
lagen für Förderungsaktivitäten und Kapital garantien aufgrund der 
Inanspruchnahme von Haftungen und Garantien sowie auf die Ver-
minderung des Treuhandvermögens zurückzuführen. 

Beim Treuhandvermögen und seiner Gegenposition auf der Passivseite, 
den Treuhandverbindlichkeiten, handelte es sich im Wesentlichen um 
aufgrund eines Treugutvertrags zur Verfügung gestellte ERP–Fonds–
Mittel. Die Position „Verrechnung mit BMWA“ bestand aus vom dama-
ligen BMWA zur Verfügung gestellten, aber von der AWS noch nicht 
ausbezahlten Förderungsmitteln. Die Veränderungen der Sonstigen 
Aktiva und der Verbindlichkeiten in den Jahren 2003 bis 2007 waren 
zum Teil auf bilanztechnische Umstellungen zurückzuführen.

Finanzwirtschaft Austria Wirtschaftsservice 
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Tabelle 6: Entwicklung der Vermögensstruktur

2003 2004 2005 2006 2007

in Mill. EUR
AKTIVA
liquide Mittel 34,59 43,40 36,91 29,83 28,15
Anlagevermögen 94,11 71,18 65,43 68,25 62,18
sonstige Aktiva 8,86 14,34 21,11 24,94 37,87
Bilanzsumme 137,56 128,92 123,45 123,02 128,20

PASSIVA
Verbindlichkeiten 34,86 38,15 53,55 52,17 59,81

davon Verrechnung mit BMWA 28,82 31,13 29,94 25,36 19,71
sonstige Passiva 7,08 6,21 5,33 7,63 5,18
Eigenmittel 48,79 42,77 24,19 23,83 23,50

davon Rücklagen für 
Förderaktivitäten und 
Kapitalgarantien1) 24,29 18,43 — — —

Treuhandverbindlichkeiten 46,83 41,79 40,38 39,39 39,71
Bilanzsumme 137,56 128,92 123,45 123,02 128,20

1) Schadloshaltung des Bundes tritt erst nach Aufl ösung dieser Rücklage in Kraft
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 25 Die Gewinn– und Verlustrechnung der AWS enthielt folgende, wesent-
liche Aufwands– und Ertragsgrößen:

Das BMF leistete ab dem Jahr 2005 für die Inanspruchnahme von Haf-
tungen und Garantien der AWS Zahlungen im Zusammenhang mit 
der Schadloshaltung des Bundes, weil die dafür gebildeten Rücklagen 
verbraucht waren. Daher stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge 
ab dem Jahr 2005 stark an. In dieser Position waren weiters auch 
Vergütungen des Bundes zur Abdeckung des laufenden Betriebs der 
AWS enthalten. Für das Jahr 2007 betrugen diese 12,02 Mill. EUR, im 
Jahr 2003 lagen sie noch bei 9,15 Mill. EUR.

Aufgrund einer Änderung des Ausweises beinhalteten im Jahr 2007 
sowohl die Erlöse aus Schadloshaltung als auch die Garantieleistun-
gen neben den bereits getätigten, auch die noch nicht fälligen Zah-
lungen für Schadensfälle in Höhe von 20,88 Mill. EUR. Die Verminde-
rung der Nettozinserträge von 2003 bis 2005 war auf die Verringerung 
der Zinsen aus Rücklagen für Förderaktivitäten und Kapitalgarantien 
zurückzuführen, weil diese schrittweise aufgelöst wurden. 

Das Betriebsergebnis der AWS war im Zeitraum 2003 bis 2005 stark 
negativ, danach war es aufgrund der Erlöse aus Schadloshaltung 
nahezu ausgeglichen.

Gewinn– und Verlust-
rechnung

Finanzwirtschaft

Tabelle 7: Entwicklung der Ertragslage

2003 2004 2005 2006 2007

in Mill. EUR

Nettozinsertrag 2,62 1,83 1,55 1,93 1,47
Provisionserträge 13,42 14,52 13,90 16,35 14,97

davon Garantieentgelte 11,76 12,88 12,18 14,67 13,58
sonstige betriebliche Erträge 9,88 12,36 16,77 35,44 79,04

davon Erlöse Schadloshaltung — — 2,55 19,83 63,18
Betriebserträge 26,36 28,68 32,28 53,31 95,09

Personalaufwand 10,74 10,70 10,75 11,69 12,20
sonstige Verwaltungsaufwendungen 4,58 4,57 5,54 5,66 5,73
sonstige betriebliche Aufwendungen 24,91 19,74 34,43 35,65 77,11

davon Garantieleistungen 22,64 18,33 32,53 33,68 75,78
Betriebsaufwendungen 40,91 35,66 51,29 53,62 95,54
Betriebsergebnis - 14,55 - 6,98 -19,021) - 0,31 - 0,45
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 26 Zusammenfassend hob der RH die folgenden Empfehlungen her-
vor:

(1) Die strategischen Zielsetzungen der unternehmensbezogenen 
Wirtschaftsförderung für die AWS sollten noch vor Ablauf eines 
Mehrjahresprogramms schriftlich konkretisiert werden, um der AWS 
eine fortlaufende Mittelfristplanung zu ermöglichen. (TZ 7)

(2) Im Rahmen der 2007 neu festgelegten Richtlinienkompetenz des 
BMF zur Regelung von Kapitalgarantien wäre das entsprechende 
Regelwerk umgehend zu erarbeiten. (TZ 11)

(3) Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktkrise und auf-
grund der außerordentlichen wirtschaftspolitischen Bedeutung von 
Venture Capital für Österreich sollten alle zweckdienlichen Möglich-
keiten zur Förderung von Venture Capital–Finanzierungen unter 
Beachtung branchenspezifi scher Risikomaßstäbe ausgeschöpft wer-
den. (TZ 10)

(4) Die Gründe für die geringe Ausschöpfung des gesetzlich mög-
lichen Haftungsrahmens wären zu evaluieren und auf dieser Grund-
lage zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. (TZ 10)

(5) In Hinkunft sollten keine Kapitalgarantien für 100 % des Fonds-
volumens mehr abgegeben werden. (TZ 12)

(6) Detaillierte Vorgaben zur Beurteilung des Fondsmanagements 
sowie für Investitionsentscheidungen von Fonds wären in die Richt-
linien und Regelwerke aufzunehmen. (TZ 11)

(7) Zur Sicherung der Qualität der einzelnen Investitionsentschei-
dungen der Fonds sollten betriebswirtschaftliche Mindeststandards 
zur Investitionsbeurteilung festgeschrieben werden. (TZ 11)

(8) Unter zusätzlicher Verwendung von Wirkungsindikatoren auf 
Programmebene sollte eine verbesserte Grundlage zur Bewertung 
und Steuerung der Förderungsleistung und –wirkung geschaffen 
werden. (TZ 14)
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(9) Es wären aussagekräftige Kennzahlen zur Beurteilung der be-
schäftigungspolitischen Wirkungen zu verwenden. (TZ 15)

(10) Im Zuge einer Überarbeitung des Raumordnungskonzepts sollte 
eine Reduktion der durchschnittlichen Bürofl äche pro Mitarbeiter von 
32 m2 auf etwa 20 m2 angestrebt werden. Damit könnten Einspa-
rungen von über 370.000 EUR jährlich realisiert werden. (TZ 18)

(11) Die Notwendigkeit der Außenstellen wäre anhand einer ziel-
gerichteten Planung zu prüfen. (TZ 19)

(12) Eine Redimensionierung des laufenden IT–Projekts zur För-
derungsabwicklung wäre im Falle der Fortführung vorzunehmen; 
für die Umsetzung des Projekts notwendige Arbeitspakete wären 
nur auf Basis eines schriftlichen Vertrags mit Fixpreis zu vergeben. 
(TZ 21)

(13) Vor der Beauftragung externer Berater wäre zu überprüfen, 
inwieweit die erforderlichen Leistungen von der AWS selbst durch-
geführt werden können. Beratungskosten, die für das IT–Projekt 
entstanden sind, wären diesem auch zuzuordnen. (TZ 22)

(14) Externe Beratungsleistungen sollten nur nach Einholung von 
Vergleichsangeboten vergeben werden. (TZ 22)

(15) Auf die Anschaffung eines Bankenratingmoduls im Wert von 
0,18 Mill. EUR, das keinen zusätzlichen Informationswert zu den 
bestehenden Bankenratings verschafft, sollte verzichtet werden. 
(TZ 23)

(16) Die Notwendigkeit eines vier Jahre laufenden Wartungsver-
trags für das geplante Ratingsystem wäre kritisch zu hinterfragen. 
(TZ 23)

(17) Zur Stärkung des One–stop–shop–Prinzips wären das Kun-
dencenter auszubauen und die Zweckmäßigkeit der Installation von 
Key–account–Managern zu überprüfen. (TZ 17)
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